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P RES S ~ I T TEl L U N G

Zu der diffusen Äusserung der Bundesanwaltschaft, im

Büro Croissant sei "möglicherweise der Original-Beken

nerbrief zun Attentat auf Buback gefunden worden"

erklären -,.;ir:

Oberstaatsan~alt Zeis hat am 31.7.1977 keinen Origi

nalbrief gefunden.

Schon das Durchsuchungsprotokoll vom 31.7.1977 nennt

unter Position 42: ~ Briefumschlag mit Bekenner

schreiben i.5. Buback.

Tatsächlich ~~rde gefunden:

In einern weissen Briefumschlag 4 Blatt einseitig be

schrieben. Der Briefumschlag war handschriftlich adres

siert an das Büro Dr. Croissant und trug mit roter

Schrift den Vermerk. "Eilbrief". Der Brief war am

13.4.1977 in Düsseldorf abgestempelt und wurde dem Büro

am gleichen Tag um 15 Uhr 30 zugestellt. Der Brief hat

den Eingangsstempel des Büros bekommen und wurde zu

den Akten genommen. Die 4 Blatt enthalten auf 3 Blättern

die Erklärung des Konunandos Ulrike Meinhof , auf dem 4.

Blatt die Kopie eines Mietvertrages für ein Suzuki

Motorrad.

Der Tagespresse nach dem 13.4.1977 ist zu entnehmen,

dass die Erklärung des Konunandos Ulrike Meinhof in

dieser Aufmachung mehreren Presseorganen und Agenturen

zugegangen ist. Von einem Original kann deshalb keine

Rede sein.
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